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2. Ertrag der Zölle und Verbrauchssteuern.

Vorbemerkungen.
Durch Artikel 35 der Verfassung des Deutschen 

Reichs ist die Gesetzgebung über die nachstehend unter 
eV bis 6. verzeichneten Abgaben auf das Reich über
tragen, doch ist die Besteuerung des inländische» Brannt
weins und Bieres in Bayern, Württemberg und Laden, 
und die Besteuerung des inländischen Bieres in Elsaß- 
Lothringen (vergl. Gcs. vom 25. Juni 1873 — R.-G.-Bl. 
S. 16>) der Landesgesetzgebung vorbehalten geblieben. 
Der Ertrag dieser Abgaben, soweit dieselben der Reichs
gesetzgebung unterliege», fließt nach Art. 38 der Reichs- 
vcrfassung, nach Abzng der Steucrvergütungen, Er
mäßigungen und Rückerstattungen, sowie der Erhebung«- 
und Nerwaltungskosten in die Rcichskassc. Die 
Erhebungs- und Verwaltungskosten bestehen 
bei den Zöllen in den Kosten, welche an den gegen 
das Ausland gelegene» Grenzen für den Schutz und 
die Erhebung der Zölle erforderlich sind (voni I. April 
>882 ab sind die durch B.-N.-B. vvm 30. Juni 1882, 
H. 311 der Prot., genehmigten Vorschriften für Ver
gütung der Zollverwaltungskosten maßgebend), bei der 
Salz st euer in denjenigen, welche zur Besoldung der 
mit Erhebung und Kontrollirung dieser Steuer auf den 
Salzwcrkcn beauftragten Beamten aufgewendet werden 
(die Vorschriften über die entsprechende Vergütung sind 
vvm I. April 1882 ab durch B.-R.-B. vom 30. Juni 
>882, K. 312 der Prot., geregelt), sonst in festen Ver
gütungen, welche betragen! bei der Rübenzucker
steuer 4 o/o des erhobenen Bruttosteuerbctrags, bei 
der Tabacksteuer 20 Pf. für jeden vollen Ar der mit 
Taback bepflanzten Flächen und 2 "/o der Bruttosteuer- 
einnahmc (B.-R.-B. vom 4. Dezember 1884— Prcuß. 
Centr.-Bl. 1885, S. 18), bei der Branntwein- 
und Brausteucr 15"/„ der Bruttoeinnahme. Die 
außerhalb der Zollgrenze liegenden Reichsgebiete zahlen 
statt der Zölle und Verbrauchssteuern ein Aversuni in 
die Rcichskassc. Die Einnahme anS der Besteuerung 
des inländischen Branntweins und BicrS in Bayern, 
Württemberg und Baden, sowie der Ertrag der Bier
steuer in Elsaß. Lothringe» gelangt nicht in die Reichs- 
kafsc, sondern verbleibt den genannten Staaten, wofür 
dieselben entsprechend höhere Matrikularbeiträgc zu ent
richten haben. Derjenige Ertrag der Zölle und der Taback- 
steuer, welcher die Summe von 130 Millionen Mark in 
einem Jahre übersteigt, wird vom I. April 1880 an den 
einzelnen Bundesstaaten nach Maßgabe der Bevölkerung, 
mit welcher sie zu den Matrikularbciträgcn herangezogen 
werden, überwiesen (Gcs. v. 15. Juli I87!> §. 8 
— R.-G.-Bl. S. 211). — Bei den folgenden Ueber
sichten sind die Erhebungs- und Verwaltungskosten 
nur in Tab. tL. (Sp. 5) abgesetzt worden, im übrigen 
unberücksichtigt geblieben. Aus diesem Grunde und 
weil nachstehend auch die Kredite außer Acht gelassen 
sind, stimmen die Einnahme» mit den in Uebersicht I 
(S. >74/75) nachgewiesenen nicht überein.

Bei Benutzung der Uebersichten X. und ö. ist wohl 
zu beachten, daß im Laufe der Zeit die Zollsätze viel
fach geändert, die Durchgangsabgaben insbesondere 
am I. März 18k>1 beseitigt, die Ausfuhrzölle am 1. März 
1861 wesentlich beschränkt und am 1. Juli 1865 mit 
einer Ausnahme (Lumpen), am >. Oktober 1873 gänz
lich aufgehoben wurden. Auch die in den folgenden 
Uebersichten 6. bis (4. verzeichneten Einnahmen sind 
vielfach durch Aenderungen in der Steuergesetzgebung 
beeinflußt worden. Ausführlichere Mittheilungen über 
die eingetretenen Aenderungen bezw. die stenergesetzliche» 
Bestimmungen finden sich zuletzt im Jahrgang 1886 
dieses Jahrbuchs S. 201 und 202, ferner S. 208 
bis 213.

Zur Aoberficht k Für die Jahre 1834 bis 
1858 sind die gemeinsamen Zugänge (Nachsteuer, Re
gister-Defekte, Freischreibunge» ». s. w.) und Abgänge 
(Register - Vergütungen, Vergütungen für cypvrtirte 
Gegenstände u. s. w.) nur in Spalte 4 berücksichtigt. 
Für die Jahre 1866 bis 1873 sind die in Spalte 3 
aufgeführten Ausgangsabgabcn aus den Kommerzial- 
übcrsichten berechnet worden. Unter Netto-Einnahme 
(Spalte 5) ist zu verstehen: Die Brutto - Einnahme 
(Spalte 4) vermindert um die Vcrwaltungskosten 
und das Präcipuum, welches bis zum Jahre 1858 
als Acquivalent Preußens für die unter dem Transit 
zoll mitbegrisfencn Wasserzölle und Schiffahrts
abgaben auf der Oder, Weichsel, Meine! u. besonders 
aufgeführt ist.

Zur Moborficht 8. Ueber die Zollsätze für die 
hier aufgeführten Artikel, sowie die Aenderungen der
selben vom 1. Januar 1836 an vergl. Skat. Jahrbuch 
für 1886, S. 202 und 203. Insbesondere ist zu 
bemerken:

Zu Nr. I. Kaffee und Kaffecsurrogate 
(Sp. 2—4). Nicht hierunter begriffen sind die 
Zollerträge anS gebranntem Kaffee, da dieser 
Artikel bis zum Jahre 1880 mit anderen Ver- 
zehrungsgegenständen zusammen in einer Positiv» 
geführt wurde.

Zu Nr. II. Roheisen (Sp. 32—34). Bis 
1. Juli 1865 ist hierunter verstanden: Roheisen 
aller Art, altes Brucheiscn, Eisenfeile, vannner- 
schlag,- von da ab bis 1. Juni 1879: Roheisen 
aller Art und altes Brucheisen/ von da ab: 
Roheisen aller Art, Brucheisen und Abfälle 
aller Art von Eisen mit Ausnahme von .Hammer- 
schlag, Eisenfcilspäncn und Abfällen von ver
zinntem oder verzinktem Eisenblech.

Zn Nr. 13. Baumwollengarn (Sp. 38— 
40). Bis I.Juli 1865 einschließlich der Baum- 
wollwatten.


